
47
[1711 Juli ] A
VORTRAG[ DES NEUEN LANDVOGTES IN SARGANS, JOHANN FRANZ LANDT-

WING] ANLAESSLICH SEINES AUFRITTES IN SARGANS

"Wan alte Völkher und Nationen den gantzen Wellt Einer ordentlich und Natür¬

lichen Oberkheit underworffen , damit . . . durch dero fürsichtig . . . Direction

das Bässe abgelähnt als aber das guete fortgepflanzet und vermittelst richti¬

ger Observanz üeblicher Rechten und Gesatzen eine beständige guete Pollicey
underhalten werde.

So habt Jhr . . . Eüch zue erfreüwen und dem allerhöchsten Gott unvergesslichen

dankh zue erstatten , dass durch dessen miltgüetiges Verhängnus Jhr schon vor

226 Jahren [richtig 1485 ] , als Nämlich von der Zeith häro , da die Graffen von

Werdenberg und Sargans [konkret Graf Georg II . von Werdenberg-

Sa  r g a n s ] gegenwertige Landtschafft mit hoch - und Nideren Grichten , Landt

und Leüthen an die VII alte hochlobliche Ohrt der Eydtgnoschafft Nämlich Zü¬

rich , Lucern , Ury , Schweytz , Underwalden , Zug und Glarus Käufflichen hingeben,

mit einer so wol miltgüetigen als mächtigen Oberkheit besegnet worden , Under

dero gewalltigen Schutz . . . Jhr nicht allein von selber Zeith häro durch dero

von Zeith zue Zeith verordnende Herren Landtvögt und Ambtleüth . . . regiert,

sonder immerzue und bis dahin von denen . . . verderblichen Kriegs Flammen , auch

anderen . . . Beschwämussen . . . befreyt worden . Warhafftig eine himlische Bene-



diction , derer sieh . . . in und aussert Europa wenig Länder und Underthanen

zue berüemen haben.

Weiten nun Jeh dem gewohnten Umbgang nach an verwichner Meyen Landtsgemein

von Meinen Gnädigen Herren und Oberen [Ammann und Rat ] , Burger - und Landt-

leüthen der Statt und Ambt Zug durch eine ordentliche . . . Wahl für künfftige

Zwey Jahr zue Eüwerem Landtvogt und Regenten ernambset worden , So haben mihr

dieselbe . . . in Befelch geben , Eüch Jhren . . . gnädigen Gruess zue vermelden,

auch in Hoffnung , dass Jhr . . . zue mihr als Eüwer dermahls verordneten Ober-

keit das zueversichtlich und pflichtige Vertrauwen nemmen . . . werden . Eüch

kräfftigstermassen zue versichern , Mänigklichen bey seinen wolhärgebrachten

Freyheiten , Rechtsamminen , gueten Sitten und gewonheiten ohnperturbiert ver¬

bleiben zue lassen . Gleichwie dan auch . . . von obhochgedachten VII Regieren¬

den . . . Olvrten äbgeordneten Herren Ehrengesandten zue Baden [an der Jahrrech¬

nung ] mit einem teüren Eydt belegt worden , dass Jch erdeüte Zwey Jahr hindurch

Jederman gueth unparteyisch Gricht und Recht halten , Wittwen und Waisen . . .

schützen und schirmeyi , Voraus aber . . . der VII Ohrten Nützen und frommen be¬

förderen . . . , Jn summa alles dasjenige thun solle , was . . . dem gemeinen besten

erspriesslich seyn möchte.

Also wirdt anietzo Eüch , wie Jederzeith üeblich gewessen , . . . auch obgelegen

sein mit der gewonlichen Huldigung Eüch gegen mihr zue verbinden , die schul¬

dige Treüw und gehorsarme zue schweren , . . . dass Jhr allem dem Jenigen , so

gegenwertig der Herr Landtschreiber [Jakob G a l l a t i ] Eüch verlesen wird,

fleissig . . . Nachkommen wollet . Jnmittelst . . . thuen ich . . . Eüch aller für¬

währenden Hulden und Gnaden . . . hochen Protection und beharrlichen gueten

Friden und Rhuestandts . . . versicheren . "

-  Blatt 120 r  leerKopie AH 47 , 117 - 120
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